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Grundlagen zur Revision der Vorschriften liber den Postversand
gefahrlicher Stoffe in der Postordnung A1

Max WUTHRICH, Bern

656.833.34(494)

Zusammenfassung. Zunidchst sind die
Griinde aufgefiihrt, die zu einer Anderung
der gegenwdrtigen Vorschriften Anlass
gaben. Dann werden die Grundlagen des
Postverkehrsgesetzes und die bereits revi-
dierte Vollziehungsverordnung erldutert. Den
Hauptanteil dieser Arbeit nehmen die Anga-
ben (ber die kiirzlich abgednderten Aus-
fliihrungsbestimmungen ein. Es werden dabei
besonders die Neueinteilung der gefdhrlichen
Stoffe und die bedingt zugelassenen Sendun-
gen behandelt.

Principes de larevisiondesdispositions
du réglement des postes A1 relatives
au transport de substances dangereu-
ses par la poste

Résumé. On expose premiérement les
motifs pour lesquels il importe de modifier
les dispositions actuelles. On explique en-
suite les principes de la loi sur le service des
postes et de I'ordonnance d’exécution déja
revisée. La plus grande partie de I'article est
consacrée aux dipositions de détail modifiées
récemment. Mention particuliére est faire
de la nouvelle classification des substances
dangereuses et des envois admis condition-

Basi per la revisione delle prescrizioni
delregolamento A 1relative al trasporto
postale di sostanze pericolose

Riassunto. Vengono dapprima elencati i
motivi che hanno determinato la necessita
di procedere ad una modificazione delle
prescrizioni vigenti. Sono in seguito spiegate
le basi della legge sul servizio postale e della
gia modificata ordinanza d’esecuzione. Alle
nuove disposizioni esecutive é consacrata
la parte principale dell’articolo con una
menzione particolare alla nuova lista delle
sostanze pericolose e agli invii ammessi
solo a determinate condizioni.

nellement.

Der Anstoss zu einer Revision der Vorschriften tGber den Post-
versand geféahrlicher Stoffe kam vor allem aus der Praxis des
Postbetriebsdienstes. Dort zeigte sich in letzter Zeit immer
héaufiger, dass bei den Postbeniitzern, aber auch beim Post-
personal, tiber die Frage der Zulédssigkeit gewisser geféhrlicher
Stoffe zum Postversand Unklarheit herrscht. Dies ist ohne Zweifel
teilweise auf die Durft'gkeit und Un ollstandigkeit der entspre-
chenden Vorschriften in der Postordnung A 1 zurlckzufiihren.
Von Seiten der Industrie und des Chemikalienhandels ist schon
wiederholt verlangt worden, die Vorschriften der PTT sollten
wesentlich differenzierter sein, das heisst verschiedene Gefahren-
gruppen mit moglichst genauen Definitionen enthalten.

Die Grundlage fiir den Ausschluss gefahrlicher Sendungen
vom Posttransport ist im Postverkehrsgesetz unter Art. 25', Buch-
stabe a, festgehalten, der aussagt: Sendungen, die bei der Befor-
derung Personen verletzen oder Sachschaden stiften kénnten,
sind von der Postbeforderung ausgeschlossen. Im V' Artikel 58
(neu: 84') der Vollziehungsverordnung werden die gefahrlichen
Sendungen in bloss drei Gruppen aufgeteilt. Seit dem 1. Juni 1966
ist nun dieser Artikel in erweiterter Form giiltig, worin die gefahr-
lichen Sendungen entsprechend unserem Vorschlag wie folgt
aufgeteilt werden:

a) leicht entziindbare, entziindend (oxydierend) wirkende oder
explosive Stoffe und Gegensténde;

b) giftige Stoffe;

c) atzende Stoffe;

d) ansteckungsgeféhrliche oder ekelerregende Stoffe;

e) radioaktive Stoffe;

f) spitze oder schneidende Gegenstande, sofern sie nicht ge-
niigend verpackt sind.

Aufbauend auf dieser Grundeinteilung haben wir nun die in Nr.
353 der Ausfiihrungsbestimmungen aufgefiihrte Liste der gefahr-
lichen Sendungen vollstandig neu aufgestellt. Es wurde dabei so
vorgegangen, dass fiir jede Gefahrenklasse eine beispielhafte Auf-
zahlung der wichtigsten Vertreter entstand. Diese sollte es er-
maoglichen, auch von Stoffen, die in der Liste nicht aufgefiihrt sind,
durch Analogieschluss zu beurteilen, ob sie als ausgeschlos-
sen oder zuldssig zu betrachten seien. Die nach Gefahrenklassen
eingeteilte Liste der gefahrlichen Stoffe wird aber in der Neuaus-
gabe des A1 nicht mehr aufgefiihrt, sondern davon abgetrennt
und separat gedruckt. Sie kann an Interessenten, besonders aus
Handel und Industrie, abgegeben werden. Fir die Bediirfnisse
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der Postbeamten wurde eine neue alphabetische Liste aller ge-
fahrlichen, vom Postversand ausgeschlossenen oder nur bedingt
zugelassenen Stoffe und Gegenstédnde geschaffen. Diese wird
in den Anhang des A1 aufgenommen und so gestaltet, dass
hinter jedem Namen in Klammer die Gefahrenklasse, beziehungs-
weise die Nummer der Vorschriften fiir die bedingt zugelassenen
Stoffe vermerkt ist.

Wichtig ist die Einfihrung des Flammpunktes als charakteri-
stisches Kennzeichen der brennbaren Fliissigkeiten. Uberein-
stimmend mit den Vorschriften der Feuerpolizei und des RID/
RSD (internationale und nationale Vorschriften fiir den Bahn-
transport gefahrlicher Stoffe) haben wir die brennbaren Fliissig-
keiten folgendermassen eingeteilt:

a) Flussigkeiten mit einem Flammpunkt unter 21° C sind vom
Posttransport ausgeschlossen;

b) Fliissigkeiten mit einem Flammpunkt zwischen 21 und 55° C
werden unter bestimmten Bedingungen zum Posttransport
zugelassen;

c) Flissigkeiten mit einem Flammpunkt tiber 55° C sind zum Post-
transport zugelassen.

Auch fur die Einteilung der tibrigen Gefahrenklassen haben wir
uns teilweise an die Konzeption des RID/RSD gehalten. Einige
Ausdriicke aus der alten Liste des A 1 wurden gestrichen, so
zum Beispiel Substanzen, deren Gefahrlichkeit nicht so gross
ist, dass sie vom Posttransport auszuschliessen waren. Einige
brennbare Flissigkeiten waren zu streichen, weil ihre Flamm-
punkte tber 55° C lagen.

Es ist nicht beabsichtigt, an dieser Stelle die Liste der vom
Posttransport ausgeschlossenen Stoffe wiederzugeben, doch
sollen die verschiedenen Gruppen kurz genannt und erlautert
werden. Beizufligen ist noch, dass auch die Vorschriften fir die
bedingt zugelassenen Sendungen lberarbeitet und zum Teil neu
aufgestellt werden mussten.

Die neue Liste umfasst nun folgende Gefahrenklassen:

a 1. Entziindbare fliissige Stoffe mit einem Flammpunkt unter 21°C.
Unter diese Gruppe fallen viele leichtflichtige und leicht-
brennbare Lésungsmittel und Brennstoffe, aber auch I6sungs-
mittelhaltige Farben, Lacke, Klebstoffe usw. Wegen ihres
tiefen, normalerweise unter der Zimmertemperatur liegenden
Flammpunktes stellen diese Stoffe eine reelle Explosions- und
Brandgefahr dar. Es wird erfahrungsgemass von den Postbe-
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nitzern immer wieder versucht, solche Produkte der Post zu
ibergeben. Bei einigen wichtigen Stoffen des téaglichen Ge-
brauches wird auf die Nr. 381 (neu: 252) der Ausfiihrungsbe-
stimmungen (bedingt zugelassene Sendungen) verwiesen,
wo fiur kleine Mengen entsprechende Sonderregelungen zu
finden sind.

Entziindbare fliissige Stoffe mit einem Flammpunkt zwischen
21 und 55° C.

Fiir diese etwas harmloseren, aber immer noch feuergeféhr-
lichen Stoffe konnen laut Nr. 252 ebenfalls Sonderbewilli-
gungen erteilt werden.

Entziindbare feste Stoffe.

Diese Gruppe umfasst nur einige feuergefahrliche Stoffe, wie
Feuerwerkartikel, Ziindhélzer, Celluloid usw., von denen fiir
die meisten unter den Nummern 256, 257 und 259 Vorschriften
zum bedingten Posttransport bestehen.

Stoffe, die in Beriihrung mit Wasser entziindliche Gase ent-
wickeln.

Hier handelt es sich naturgeméss um sehr geféhrliche Stoffe,
wie Alkalimetalle, Carbide, Hydride, Phosphide usw., die
unter keinen Bedingungen zum Posttransport zugelassen
werden kénnen.

Selbstentziindliche Stoffe.

Auch diese Gruppe, zu der unter anderem die pyrophoren
Metalle und weisser Phosphor gehéren, ist vom Posttransport
ausgeschlossen.

Entziindend (oxydierend) wirkende Stoffe.

Darunter sind Stoffe zu verstehen, die leicht Sauerstoff
abgeben. Werden solche Oxydationsmittel mit brennbaren
Stoffen gemischt, so kann das Gemisch schon durch Reibung,
Schlag oder Druck explosionsartig abbrennen. Vor allem
Alkalichlorate und -peroxide sind solche Sauerstofftrager.

Explosive Stoffe.

Ausser den handelsiiblichen Sprengstoffen gehéren hierher
auch die Initialsprengstoffe, wie Az de, Knallquecksilber usw.
Ferner haben wir die organischen Peroxide und hochkonzen-
triertes Wasserstoffperoxid hier eingereiht.

Gegenstinde, die explosive Stoffe enthalten.

Darunter werden hauptsachlich mit Spreng- oder Initial-
ziindstoffen geladene Gegenstande, wie Munition, Patronen,
Sprengkapseln usw., verstanden. Auch Feuerwerkkdrper und
phosphor- und schwefelhaltige Zindholzer fallen darunter.
Es sind hier ebenfalls gewisse Knallspielzeuge, wie Knall-
erbsen, Knallkorke und Ziindplattchen, eingereiht. Unter den
Nummern 385 und 389 (neu: 256, 258 und 262) sind Sonder-
regelungen vorgesehen.

Verdichtete, verflissigte oder unter Druck geldste Gase.

Komprimierte Gase aller Art werden heute nicht mehr nur in
grossen Stahlflaschen versandt, die infolge ihres hohen Ge-
wichtes ohnehin fiir den Posttransport ausser Betracht fallen,
sondern immer mehr in kleinen und kleinsten Druckgefassen.
Auf Grund des geringen Inhaltes solcher Gefasse (meist
weniger als 1 1), der relative S'cherheit bietenden Konstruk-
tion, aber auch der wirtschaftlichen Bedeutung, die solchen
Kleinpackungen zukommt, wird das Bediirfnis zum Post-
versand immer grosser. Es sind daher fir Druckgaspackungen

(Aerosol- oder Spraydosen) und Kartuschen unter den Num-
mern 253 und 254 Sonderregelungen vorgesehen.

a.10 Niedrigsiedende, nichtbrennbare Fliissigkeiten.
Hier sind einige Freone sowie Dichlormethan aufgefiihrt,
die infolge ihres niederen Siedepunktes beziehungsweise
ihres hohen Dampfdruckes eine Gefahr fiir Postsendungen
darstellen. Sie sollten richtigerweise in Druckgefassen ver-
sandt werden.

b) Giftige Stoffe.
Die zweite grosse Gruppe gefahrlicher Stoffe haben wir
nicht weiter unterteilt, so dass hier eine mannigfaltige Liste
der bekanntesten, starksten Giftstoffe vorliegt. Darunter sind
auch die wichtigsten Betaubungsmittel genannt, fiir die unter
Nr. 364 (neu: 276) noch besondere Bestimmungen gelten.

c) Atzende Stoffe.
Wir finden hier vor allem die starken Sauren und Alkalien,
aber auch etliche anorganische und organische Halogenver-
bindungen. Viele &tzende Stoffe sind gleichzeitig giftig,
weshalb diese auch in der Liste b unter den Giftstoffen ge-
nannt werden.

d) Ansteckungsgeféhrliche oder ekelerregende Stoffe.

In dieser Gruppe befinden sich unter anderem sehr stark und
abstossend riechende Stoffe, wie zum Beispiel Mercaptane
oder Pyridin, von denen schon sehr kleine Mengen gentigen
kénnen, um Postsendungen (z. B. Lebensmittel) zu verderben.
Einen wichtigen Anteil bilden hier auch die medizinischen
Untersuchungsmaterialien, die aus humanitaren Griinden
zum Posttransport zugelassen werden miissen. Fir solches
Material ist in Nr. 382 (neu: 264) eine Sonderregelung vorge-
sehen.

e) Radioaktive Stoffe.

Fir diese besondere Klasse, die heute praktisch alle bekann-
ten chemischen Elemente und deren Verbindungen umfassen
kann, haben wir keine besondere Aufzahlung vorgesehen, da
sie alle eine mehr oder weniger geféhrliche Strahlung aus-
senden, nach deren Eigenschaften sie zu beurteilen sind. Wir
verweisen auf die entsprechenden Vorschriften in Nr. 383
(neu: 265).

Unter Art. 84" wird noch darauf hingewiesen, dass geringe
Mengen bestimmter, unter 84', Buchst. a bis e genannter Stoffe
oder Gegenstande unter besonderen, den Umstédnden angemes-
senen Bedingungen zur Beférderung zugelassen werden, sofern
sich der Postversand aufdréangt.

Bedingt zugelassene Sendungen

Nachfolgend sind die wichtigsten Anderungen oder Neuerun-
gen bei den Vorschriften fiur bedingt zugelassene Sendungen
erlautert:

Nr. 381 (neu: 252)

Hier wurden Vorschriften fiir den Postversand entziindbarer
Fliissigkeiten aufgenommen. Sie enthalten zunachst Bestimmun-
gen fur die schon erwahnten beiden Kategorien mit Flammpunkten
unter 21° C und mit Flammpunkten zwischen 21 und 55° C. Die
Zulassungsbedingungen sind: Mengenbeschrankung, Spezial-
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verpackung und Entlastungserklarung des Absenders zugunsten
der PTT-Betriebe flir Schadenfalle. Entziindbare Flissigkeiten
mit einem Flammpunkt tiber 55° C sind zur Postbeférderung zu-
gelassen, doch kann die Generaldirektion PTT nétigenfalls Ein-
schrankungen verfiigen. Eine Sonderregelung gilt fiir den Versand
kleiner Mengen Benzin, zum Beispiel Mustersendungen oder
Feuerzeugbrennstoffe. Die hierfiir zu verwendende Spezialver-
packung ist der GD PTT samt Inhalt zur Prifung vorzulegen.

Haufig gelangen auch alkoholhaltige Fliissigkeiten aller Art
zum Versand. Auf Grund von Untersuchungen liber die Flamm-
punkte verschiedener Alkohol-Wasser-Mischungen gelangten
wir zu folgender Regelung:

Alkohol-Wasser-Mischungen b’s zu 40 Volumen-% sind frei, da
sie nicht brennbar sind. Mischungen mit Gehalten zwischen
40 und 70 Volumen-% sind in bruchsicherer Verpackung ebenfalls
zulassig. Fur Alkohol von tber 70 Volumen-% gelten die gleichen
Vorschriften wie fiir Benzin. Amtliche Spritmustersendungen
der Alkoholverwaltung, in besonderer Verpackung, sind nach wie
vor zugelassen.

Fir Farben, Lacke, Klebstoffe, Kitte, Gummilésungen und
ahnliche viskose Produkte mit leichtbrennbaren Losungsmitteln
gilt grundsatzlich ebenfalls der Flammpunkt als Kriterium fiir die
Gefahrlichkeit. Dieser ist jedoch mit einem besonderen Apparat
zu bestimmen, der sich zur Flammpunktbestimmung dickfliissiger
Stoffe eignet. Fiir den Postversand kleiner Mengen solcher Pro-
dukte kann die Generaldirektion PTT, auch wenn der Flammpunkt
unter 21° C liegt, bei guter Verpackung in Blechbiichsen eine
Bewilligung erteilen.

Nr. 383 (neu: 265)

Bei den radioaktiven Stoffen ist man lange im unklaren gewesen,
wie weit der Postversand eingeschrankt werden soll und kann.
Dass die gegenwartigen Vorschriften unter Nr.383 nicht mehr den
Bedirfnissen des Postbetriebes entsprechen, war langst klar,
denn sieliessen nach Buchstabe a zu hohe Strahlungsintensitaten
zu. Beim Postbetriebsdienst wurde daher die Ansicht vertreten,
es sollten aus Sicherhe tsgriinden nur noch radioakt've Stof’e
zugelassen werden, die unter Buchstabe e fallen. Eine griindliche
Beratung beim Gesundheitsamt, Sektion fiir Strahlenschutz, und
Besprechungen innerhalb der Postbetriebsabteilung haben dann
die Situation soweit geklart, dass man sich tber die Grundsétze
neu aufzustellender Vorschriften einigen konnte. Es wurde be-
schlossen, als Grundlage die Vorschriften des RID/RSD zu ver-
wenden, die kirzlich von einem internationalen Gremium von
Atomsachverstandigen neu lberarbeitet worden sind. Es sollen
im Prinzip die beiden Kategorien | — weiss und Il — gelb zum Post-
transport zugelassen werden, deren maximal zulassige Dosis-
leistung an der Oberflaiche der Versandstiicke 0,5 mR/h bezie-
hungsweise 10 mR/h betragen darf. Die auf dieser Basis aufge-
stellten neuen Vorschriften traten am 1. April 1967 in Kraft.

Die Abgrenzung ist nun so gewabhlt, dass ein gewisser Versand
radioaktiven Materials mit der Post gewahrleistet ist, wobei
aber das Personal durch diese Sendungen in keiner Weise mehr
geféhrdet wird!
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Nr. 388

Das bisher unter dieser Nummer figurierende Acetylen musste
gestrichen werden, da es infolge seiner Selbstzersetzlichkeit
als das geféahrlichste aller praktisch verwendeten brennbaren
Gase zu betrachten ist. Neue Regelungen haben wir fir Kartu-
schen und Druckgaspackungen vorgesehen (s. Nr. 253 und 254).

Kartuschen sind Druckbehélter fiir verflissigte Gase, die weder
eine Einfall6ffnung noch ein Entnahmeventil aufweisen. Gegen-
tiber gewohn’ichen Druckgefassen sind sie daher beim Transport
weniger gefahrlich und kénnen unter gewissen Mengenbeschran-
kungen zum Posttransport zugelassen werden.

Druckgaspackungen. Die Zahl der jahrlich in der Schweiz ver-
brauchten Aerosol- oder Spriihdosen geht in die Millionen. Es
ist klar, dass sie teilweise auch mit der Post versandt werden.
Eine Regelung ist daher dringend geworden. Vor allem miissen
Aerosoldosen mit feuergeféhrlichem Inhalt vom Postversand fern-
gehalten werden. Das Eidgendssische Departement des Innern hat
in Art. 481 der Verordnung lber den Verkehr mit Lebensmitteln
und Gebrauchsgegenstéanden genaue Vorschriften tiber die Her-
stellung, den Verkauf und die Prifung von Druckgaspackungen
erlassen, auf die wir uns weitgehend stiitzen konnten. Aerosol-
packungen, die nach dieser Vorschrift als feuergefahrlich bezeich-
net werden miissen, werden vom Posttransport ausgeschlossen.
Nicht zugelassen sind ferner Packungen, deren Inhalt in die Gift-
klassen 1-3 der interkantonalen Giftkommission (IKG) fallt. Fir
pharmazeutische Praparate sind zusatzlich die Vorschriften der
Interkantonalen Kontrolistelle fir Heilmittel (IKS) massgebend.
Das Hoéchstgewicht der einzelnen Sendung wird auf 10 kg be-
schrankt.

Nr. 389 (neu: 256, 257 und 258)

Unter diesen Ziffern werden der Versand von Feuerwerkartikeln,
Ziindhélzern und verschiedenen Knallartikeln geregelt.

Feuerwerkartikel und Bengalziindhélzer sind auf Grund ein-
gehender praktischer Versuche vom Posttransport grundsatzlich
ausgeschlossen worden. Herstellern und Wiederverkaufern, die
Gewahr fir eine sachgemasse Verpackung bieten, kann auf Ver-
langen eine Sonderbewilligung erteilt werden.

Flr sogenannte Sicherheitsziindhélzer gilt die bisherige Rege-
lung, das heisst, sie diirfen beférdert werden, wenn der Absender
schriftlich die Haftpflicht fur mogliche Schaden tibernimmt.
Knallerbsen, Knallkorke und Zindplattchen (Amorces) wurden
ebenfalls auf ihr Verhalten hin untersucht, und wir sind zum
Schluss gekommen, dass eine leichte Verpackung fiir diese
Artikel genligt oder sogar vorzuziehen ist. Bisher vorgeschriebene
Eisenblechbehalter oder Kisten mit Asbesteinlage bedeuten eine
tberflissige Erschwerung. Nach unserer Erfahrung sind diese
Verpackungsvorschriften ohnehin von niemandem befolgt worden.

Zusammenfassend darf gesagt werden, dass die eingangs
geforderte, bessere Differenzierung der Vorschriften erreicht
werden konnte. Es ist dadurch viel leichter geworden zu ent-
scheiden, ob irgendein Stoff oder Gegenstand zum Postversand
zugelassen ist oder nicht. Ein vergrésserter Umfang der Vor-
schriften muss dabei allerdings in Kauf genommen werden.



	Grundlagen zur Revision der Vorschriften über den Postversand gefährlicher Stoffe in der Postordnung A1

